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Hygienekonzept und Regeln des TSV Notzingen  
für die Benutzung der Sportanlagen und der Sporthalle  

im regulären Trainingsbetrieb 
Stand: Januar 2022 

 
 Beim Betreten der Sporthalle bitte die Hände desinfizieren oder mit Seife gründlich 

waschen. 
 

 Desinfektionsmittel, Seife und Papiertücher stehen an Ein- und Ausgang, sowie in den 
Toiletten und im Regieraum bereit. 

 
 Die Dokumentation der Teilnehmer ist weiterhin bei jedem Training Pflicht.  

Hinweis zum Datenschutz: 
Die erhobenen Daten beim Training dienen lediglich der Kontaktaufnahme im Rahmen 
der Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten und werden nach 4 Wochen vernichtet. 

 TEILNAHME am Training: 
Es gelten die Regeln der jeweiligen Stufe: 
Die Teilnahme am Training ist nur unter den aktuell geltenden Regeln der Corona- 
Verordnung des Landes möglich, die auf unserer Homepage eingesehen werden 
können. 

 Die in der jeweils geltenden Stufe geforderten Test- / Impf- oder Genesenen- 
Nachweise werden vor Trainingsbeginn unaufgefordert vorgezeigt und von dem/ der 
jeweiligen Trainer*in / Übungsleiter*in geprüft. 

 Ausnahmen von Regelungen wie z.B. der „2G-plus Regelung“ sind der aktuellen 
Corona- Verordnung des Landes zu entnehmen. 
 

 Bei jeder Trainings- und Übungseinheit ist der jeweilige Trainer / die Trainerin für die 
Einhaltung der genannten Hygiene-Regeln verantwortlich. 

 

 Sportler, die typische Krankheitssymptome aufweisen (z.B. erhöhte Temperatur, 
trockener Husten, Schlappheitsgefühl, Gliederschmerzen etc.), dürfen nicht am Training 
teilnehmen. 

 Falls ein Sportler nach einer Trainingseinheit typische Symptome aufweist, ist diese 
Information unverzüglich bei der Geschäftsstelle unter 07021/9393521,  
geschaeftsstelle@tsv-notzingen.de und an vorstand@tsv-notzingen.de – anzuzeigen. 

 
 
 



Seite 2 von 2 
 

 
 
 
 

 Der TSV Notzingen überprüft die Test- / Impf- oder Genesenen- Nachweise, die Daten 
werden jedoch nicht dokumentiert. 

 Während der Sportausübung besteht keine Maskenpflicht.  
Abseits des Sportbetriebs besteht Maskenpflicht: Personen ab 18 Jahren sollen eine 
FFP 2 oder eine vergleichbare Maske tragen, in begründeten Fällen ist das Tragen einer 
medizinischen Maske gestattet.  
Im Freien besteht eine Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen den Personen nicht zuverlässig eingehalten werden kann.  

 In den Duschen und Umkleiden ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern empfohlen.  

 Vor und nach den Trainingseinheiten werden alle Räumlichkeiten (Sporthalle, 
Umkleiden etc.) gründlich gelüftet.  

 Beim Wechsel zwischen den Trainingseinheiten können die Ein- und Ausgänge im 
Einbahnstraßen- System betreten und verlassen werden.  

 Kann beim Betreten der Sporthalle im Flurbereich der Abstand von 1,5 m nicht 
eingehalten werden, so warten die neu ankommenden Sportler vor der Sporthalle, bis 
der Flurbereich geräumt ist. 

 

 

 

 

 

 

 
 


